
Stand 11.11.2024 

1 

 

Wasserversorgungssatzung 
für das Gebiet „saisonale Grundstücke“ 

(saisWAS) 
 
 
Präambel 
 
Auf der Grundlage 
 
- des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 

(GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S.77), 

- der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom  
5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S. 1 ff., ber. [Nr. 38]), 

- der Verbandssatzung des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes in 
der jeweils gültigen Fassung 

 
hat die Verbandsversammlung des GWAZ in ihrer Sitzung am 02.12.2024 mit Be-
schluss Nr. VV 17/2024 die Wasserversorgungssatzung für das Gebiet saisonale 
Grundstücke (saisWAS) des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes be-
schlossen. 
 
Die Satzung lautet wie folgt: 
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§ 1 
Öffentlich-rechtliche Einrichtung 

 
(1) Der Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband (im Folgenden nur Verband 

genannt) obliegt in seinem Verbandsgebiet, wozu auch der räumliche Geltungs-
bereich des Versorgungsgebietes der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
der saisonalen Grundstücke gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 lit. b) seiner Wasserversor-
gungsatzung in der jeweils gültigen Fassung (im Folgenden als Anlage „saisG“ 
bezeichnet) zählt, als hoheitlichem Aufgabenträger die Versorgung mit Wasser 
in Trinkwasserqualität gemäß § 50 WHG i.V. m. § 59 BbgWG. 
 
Zur Durchführung dieser Aufgabe betreibt der Verband nach Maßgabe dieser 
Satzung für den räumlichen Geltungsbereich der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlage der saisonalen Grundstücke gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 lit, b) seiner 
Wasserversorgungssatzung (Anlage „saisG“) eine rechtlich selbständige öffent-
lich-rechtliche Einrichtungen zur Wasserversorgung. 
 
Die Anlage „saisG“ umfasst die in der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführten 
und sich aus der Übersichtskarte ergebenden Grundstücke. Zur räumlichen Ab-
grenzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. 
a) der Wasserversorgungssatzung des Verbandes zur Wasserversorgungan-
lage „saisG“ nach § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. b) der Wasserversorgungssatzung des 
Verbandes wird dieser Satzung eine Übersichtskarte der saisonalen Grundstü-
cke als Anlage 2 beigefügt. Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser Sat-
zung.  
 

(2) Mit dieser Satzung regelt der Verband die technischen und rechtlichen Bedin-
gungen des Anschlusses der Grundstücke an die selbständige Anlage „saisG“ 
(siehe Anlage 1 und 2) und die Versorgung der Grundstücke mit Trinkwasser in 
diesem Versorgungsgebiet. 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Wasserversorgungsanlage sowie den 

Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erweiterung, Erneue-
rung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt der Verband im Rahmen der gel-
tenden Gesetze und sonstigen rechtlichen Bestimmungen unter Berücksichti-
gung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der ihm obliegenden Was-
serversorgungspflicht. Er bestimmt auch den Zeitpunkt, ab dem Wasser aus der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage entnommen werden kann. Ein Rechts-
anspruch auf Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Erweite-
rung, Sanierung, Änderung oder Beseitigung der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlage oder Teilen davon besteht nicht. 

 
(4) Dem Verband obliegt nicht die Vorhaltung und Lieferung von Löschwasser ge-

mäß dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastro-
phenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I, S. 197) in der jeweils 
geltenden Fassung. Ein Anspruch auf Bereitstellung von Feuerlöschwasser be-
steht daher grundsätzlich nicht. Wo die Bereitstellung seitens des Verbandes 
technisch und wirtschaftlich möglich ist, bedarf es einer gesonderten Regelung 
zwischen dem Verband und dem jeweiligen Bedarfsträger. Ein Anspruch auf 
den Abschluss solcher Regelungen bestehen nicht. 
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§ 2 
Grundstücksbegriff, Grundstückeigentümer 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende 

und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigen-
tümers, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich 
um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt. Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu 
berücksichtigen. 

 
(2) Die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Satzung für den Grundstücks- 

eigentümer ergeben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und andere 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Dinglich Berechtigte sind die 
in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 24.09.1994 (BGBl. I  
S. 2457) genannten natürlichen und juristischen Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts, wenn zum Zeitpunkt der Maßnahme das Wahlrecht über 
die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf des Grundstücks gemäß  
§§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und ge-
gen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungs-
gesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind. 
Sie treten an die Stelle der Grundstückseigentümer. Ist der Eigentümer, Erb-
bauberechtigte oder dinglich zur Nutzung Berechtigte nicht zu ermitteln, so tritt 
an deren Stelle der sonstige Nutzer. 

 
Bei verpachteten und vermieteten Grundstücken gelten die Rechte und Pflich-
ten aus dieser Satzung neben den in den Sätzen 1 und 2 dieses Absatzes Be-
nannten auch entsprechend für den Pächter oder Mieter. Die in den Sätzen 1 
und 2 dieses Absatzes Benannten sind verpflichtet, Auskunft über die Person 
des Pächters oder Mieters sowie die schriftliche Zustimmung zur Übertragung 
der Rechte und Pflichten nach dieser Satzung auf die Pächter und Mieter zu  
erteilen. Bei Unstimmigkeiten zwischen den in den Sätzen 1 und 2 dieses Ab-
satzes Benannten und dem Pächter oder Mieter über die Übertragung der 
Rechte und Pflichten sowie bei Unstimmigkeiten zwischen dem Pächter oder 
Mieter und dem Verband, bleibt es bei den Rechten und Pflichten der in den 
Sätzen 1 und 2 dieses Absatzes Benannten. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. Der oder die dinglich Be-
rechtigten sind für die sonstigen zur Nutzung des Grundstücks Berechtigten 
verantwortlich und haften neben diesen für deren Verschulden; sie haben dafür 
Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen dieser Satzung auf ihrem Grundstück 
beachtet und eingehalten werden. 

 
(4) Jeder Wechsel in der Person des Anschluss-/Benutzungsberechtigten und der 

Rechtsverhältnisse an einem Grundstück, auch ohne Eintragung im Grundbuch, 
ist dem Verband sowohl vom bisherigen Berechtigten als auch vom Rechts-
nachfolger innerhalb eines Monats schriftlich und unter Vorlage der dafür maß-
geblichen Unterlagen anzuzeigen. Die Anzeige muss den Übergabezeitpunkt, 
die zugehörigen Zählerstände sowie die Daten des Neueigentümers enthalten. 
Der Eigentumswechsel ist zu belegen (z. B. Grundbuchauszug, Erbschein oder 
ähnlich geeignete Dokumente). Gleiches gilt für den Wechsel dinglich Berech-
tigter und Nutzer nach § 2 Abs. 2 dieser Satzung. Das gilt auch für Änderungen, 



Stand 11.11.2024 

4 

 

die außerhalb des Grundbuchs vollzogen sind, und bei Erbfällen, Schenkungen, 
in Fällen der Bodensonderung, Vermögenszuordnung, Flurneuordnung/-bereini-
gung sowie in Umlegungsverfahren und Miet-/Pachtverhältnissen. Kommt der 
bisherige Pflichtige dieser Anzeigepflicht nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht fristgerecht nach, haftet er gesamtschuldnerisch neben dem Rechts-
nachfolger für die Entgelte und sonstigen Ansprüche, die seit dem Zeitpunkt 
des Wechsels bis zum Eingang der Anzeige beim Verband entstehen. 

 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeu-

tung: 
  

Öffentlich-rechtli-

che Einrichtung 

zur Wasserversor-

gung: 

 

sind alle Anlagen und Rohrleitungen, beginnend bei der Was-

sergewinnung über die Wasseraufbereitung, Druckerhöhung 

und Wasserverteilung bis zum Abzweig der Grundstücksan-

schlüsse (ohne Anschlussvorrichtung). 

Versorgungslei-
tungen:  

sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von 
denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.  

Hausanschluss: sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-
gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der An-
schlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperrvorrich-
tung.  

Anschlussvor-
richtung: 
 

ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend die Anbohrschelle mit integrierter 
oder zusätzlicher Absperrarmatur oder den Abzweig mit Ab-
sperrarmatur samt den dazugehörigen technischen Einrich-
tungen. 
 

Hauptabsperr-
vorrichtung: 
 

ist die erste Armatur auf dem Grundstück, nach dem Wasser-
zähler, mit der die gesamte nachfolgende Wasserverbrauchs-
anlage abgesperrt werden kann. 
 

Übergabestelle: 
 

ist das Ende des Hauanschlusses hinter der Hauptabsperrvor-
richtung im Grundstück/Gebäude. 
 

Wasserzähler: 
 

sind Messgeräte zur Erfassung der durchgeflossenen Was-
sermenge. 
 

Anlagen des 
Grundstücksei-
gentümers: 
 

ist die Gesamtheit der Anlagenteile auf Grundstücken oder in 
Gebäuden hinter der Übergabestelle. 
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§ 4 
Art der Versorgung 

 
Die Art der Versorgung und weitere Lieferbedingungen bestimmen sich durch 
 

a) die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 (BGBl. I, S. 759) in der jeweils geltenden 
Fassung – Anlage 3, 

b) die Ergänzenden Bedingungen zur AVBWasserV – Anlage 4 
c)   den Allgemeinen Tarifen des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverban-

des für die Versorgung mit Trinkwasser – Anlage 5 
d) den Technischen Anschlussbedingungen – Anlage 6 

 
Die Anlagen 3, 4, 5 und 6 sind Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Grundstückseigentümer im Versorgungsgebiet der öffentlichen Wasser-

versorgungsanlage für saisonale Grundstücke des Verbandes kann verlangen, 
dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversor-
gungseinrichtung für das Gebiet der „saisonalen Grundstücke“ (Anlage „saisG“) 
angeschlossen wird, sofern dies dem Verband wirtschaftlich möglich und zu-
mutbar ist (Anschlussrecht). 

 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstü-

cke, die durch eine Wasserversorgungsleitung erschlossen sind. Dazu müssen 
die öffentlichen Wasserversorgungsleitungen in unmittelbarer Nähe des Grund-
stücks im öffentlichen Straßenraum oder auf dem Grundstück verlaufen. In an-
deren Fällen, insbesondere bei Hinterliegergrundstücken besteht ein An-
spruchsrecht, wenn die Anschlussmöglichkeit tatsächlich gegeben und rechtlich 
gesichert ist, indem Eigentümeridentität zwischen Hinter- und Vorderlieger-
grundstück oder eine dingliche Sicherung zugunsten des Hinterliegergrundstü-
ckes besteht und soweit hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt 
wird.  Der Verband kann den auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch 
das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(3)  Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- oder  

landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Versorgungs-
leitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 

 
(4) Der Verband kann den Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Wasser-

versorgungsanlage der saisonalen Grundstücke (Anlage „saisG“) versagen, 
wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonsti-
gen technischen, betrieblichen, wirtschaftlichen, topographischen oder ähnli-
chen Gründen dem Verband erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder beson-
dere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer über-
nimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen und  
leistet auf Verlangen Sicherheit. 
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(5) Der Verband kann das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschlie-
ßen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwas-
serqualität erforderlich ist. 

 
 

§ 6 
Benutzungszwang, Befreiung vom Benutzungszwang 

 
(1)  Wenn und soweit ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

der saisonalen Grundstücke angeschlossen ist, ist jeder Benutzungsberechtigte 
gemäß § 5 verpflichtet, alles auf dem Grundstück zu verbrauchende Trinkwas-
ser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage saisonale Grundstücke (An-
lage „saisG“) zu entnehmen (Benutzungszwang). 

 
(2) Ist die Benutzung für den Grundstückseigentümer unzumutbar, kann auf schrift-

lichen Antrag des Grundstückseigentümers eine entsprechende Befreiung ganz 
oder zum Teil mit Wirkung für die Zukunft ausgesprochen werden. Der Antrag 
ist innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Benutzung schriftlich und  
unter Angabe der Gründe beim Verband zu stellen. 

 
(3)  Die Befreiung vom Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des jederzeiti-

gen Widerrufs und auf eine bestimmte Zeit oder unter Auflagen und Beding- 
ungen ausgesprochen werden. 

 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 
(1) Auf Antrag kann die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Ver-

brauchszweck oder Teilbedarf beschränkt werden, soweit das für die öffentliche 
Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschrif-
ten oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der Volksge-
sundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere ent-
gegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf Trinkwasser 
oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die 
Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Was-
serversorgung (Anlage „saisG“) gewährleistet wird. 

 
(2) § 6 Abs. 2 und Abs. 3 finden entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 8 
Eigengewinnungsanlagen/Eigenversorgungsanlagen 

 
(1)  Eigengewinnungsanlagen bzw. Eigenversorgungsanlagen zur Sammlung oder 

Herstellung von Brauchwasser können ausnahmsweise betrieben werden. Die 
Grundstückseigentümer haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass von einer solchen Eigengewinnungsanlage bzw. Eigenversorgungsanlage 
keine Rückwirkungen in das Grundwasser und das öffentliche Wasserversor-
gungsnetz möglich sind. Insbesondere dürfen Grundstückseigentümer  
zwischen der Eigengewinnungsanlage bzw. Eigenversorgungsanlagen und der 
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öffentlichen Wasserversorgungsanlage keine materielle Verbindung herstellen, 
herstellen lassen oder deren Herstellung durch Dritte zulassen oder dulden.  

 
(2) Die Errichtung von Eigengewinnungsanlagen bzw. Eigenversorgungsanlagen 

ist dem Verband vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen. Jede Eigengewinnungs-
anlage bedarf vor ihrer Inbetriebnahme der vorherigen schriftlichen Genehmi-
gung des Verbandes. Die Genehmigung einer Eigengewinnungsanlage bzw.  
Eigenversorgungsanlage kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden sein 
und steht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.  

 
(3) Können Wassermengen aus Eigengewinnungsanlagen bzw. Eigenversorgungs-

anlagen in eine öffentliche Abwasseranlage des Verbandes gelangen, ist die  
Eigengewinnungsanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers mit einer ge-
eichten und vom Verband verplombten Wasserzähleranlage zu versehen. Ist 
keine geeichte und verplombte Wasserzähleranlage vorhanden, kann der Ver-
band die Mengen schätzen, die als in die jeweilige Abwasseranlage gelangt  
gelten; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Diese Regelungen gelten sinngemäß für bereits vorhandene Eigenanlagen. 

 
 

§ 9 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 
(1) Die zur Nutzung Berechtigten (§ 5) haben dem Verband jede Auskunft über alle 

Tatsachen, einschließlich personenbezogener Daten zu geben, die der Verband 
zur Erfüllung seiner Aufgabe der Wasserversorgung benötigt. Hierzu zählen ins-
besondere Auskünfte über die jeweilige Person des Benutzungsberechtigten, 
über den Zustand der Wasserinstallation, Informationen für die Feststellung und 
Prüfung von Versorgungs- und Hausanschlussleitungen sowie die zur Feststel-
lung des Wasserverbrauchs und aller für die Abrechnung von Entgelten oder 
Abgaben erforderlichen Daten. Daten, die unmittelbare Auswirkung auf die Ent-
gelt- oder Abgabenhöhe haben oder mit Störungen der Wasserversorgung im 
Zusammenhang stehen, sind dem Verband unverzüglich und ohne gesonderte 
Aufforderung mitzuteilen.  

 
(2)  Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Entgelte 

beeinflussen, so hat der Nutzer dies ebenfalls unverzüglich dem Verband 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche An-
lagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden 

 
(3) Zur Auskunft verpflichtet sind neben den Grundstückseigentümern auch solche 

Dritte, die die Sachherrschaft über ein Grundstück, die Kundenanlage oder Tei-
len davon ausüben. 

 
(4) Soweit erforderlich Auskünfte nicht oder nicht vollständig erteilt werden, Zweifel 

an der Richtigkeit der übermittelten Daten bestehen oder es aus anderen Grün-
den zweckmäßig erscheint, kann der Verband die erforderlichen Daten selbst 
und an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 und Abs. 2 zur Auskunft ver-
pflichteten Personen haben dies zu ermöglichen, im erforderlichen Umfang zu 
unterstützen und zu dulden, dass der Verband und seine Bediensteten bzw. Be-
auftragte Auskünfte einholen sowie das Grundstück betreten und befahren, um 



Stand 11.11.2024 

8 

 

vor Ort Prüfungen vorzunehmen und Feststellungen zu treffen. Die nach Abs. 1 
und Abs. 2 zur Auskunft verpflichteten Personen haben es insbesondere zu dul-
den, dass Beauftragte des Verbandes das Grundstück betreten, um die Bemes-
sungsgrundlagen festzustellen oder zu prüfen. 

 
(5)  Soweit dem Verband in Vollzug dieser Satzung personenbezogene Daten mit-

zuteilen sind oder der Verband solche Daten im Rahmen der Durchführung der 
Aufgabe der Trinkwasserversorgung erhebt, ist er zur Verarbeitung dieser Da-
ten berechtigt. 

 
(6) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Wassermengen um 

mehr als 50 vom Hundert der Wassermengen des Vorjahres erhöhen oder ver-
ringern, so hat der Nutzer hiervon dem Verband unverzüglich schriftlich Mittei-
lung zu machen. 

 
 

§ 10 
Sondervereinbarungen 

 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, 

so kann der Verband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis 
begründen. 

 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung mit 

ihren Anlagen entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung 
Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 
 

§ 11 
Anordnung für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 
(1) Der Verband kann zur Durchführung der nach dieser Satzung bestehenden 

Verpflichtungen, Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
 
(2) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder ge-

gen sie verstoßen wird, können durch den Verband nach Maßgabe des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg (BbgVwVG) in der je-
weils geltenden Fassung sowie des Ordnungsbehördengesetzes des Landes 
Brandenburg (OBG) Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen im Wege 
des Verwaltungszwangsverfahrens durchgesetzt werden. Insbesondere kann 
ein Zwangsgeld oder ein sonstiges Zwangsmittel angedroht und festgesetzt 
werde. 

 
(3)  Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die festgestellten Mängel be-

seitigt sind. Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im 
Wege der Ersatzvornahme auf Kosten der Pflichtigen durchgesetzt werden. 
Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren eingezogen. 
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§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 3 Abs. 2 BbgKVerf handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig, entgegen: 
  
 1.)  § 2 Abs. 4 einen Wechsel in der Person des Anschlussberechtigten 

oder der Rechtsverhältnisse an einem Grundstück nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht anzeigt oder 
die dafür maßgeblichen Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht  

   rechtzeitig vorlegt; 
 2.) § 6 Abs. 1 Satz 1 nicht alles auf dem Grundstück zu verbrauchende 

Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entnimmt; 
 3.)  § 6 Abs. 3 den mit einer erteilten Befreiung oder Teilbefreiung festge-

legten Auflagen oder Bedingungen zuwiderhandelt 
 4.)  § 8 Abs. 1 Satz 2 nicht sicherstellt, dass von seiner Eigengewinnungs-

anlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Versorgungsnetz mög-
lich sind; 

 5.)  § 8 Abs. 1 Satz 3 eine materielle Verbindung zwischen Eigengewin-
nungsanlagen bzw. Eigenversorgungsanlagen und öffentlicher Wasser-
versorgungsanlage herstellt, herstellen lässt oder deren Herstellung 
durch Dritte zulässt oder duldet; 

 6.)  § 8 Abs. 2 Satz 1 dem Verband vor Errichtung einer Eigengewinnungs-
anlage bzw. Eigenversorgungsanlagen darüber keine schriftliche Mittei-
lung macht; 

 7.)  § 8 Abs. 2 Satz 2 eine Eigengewinnungsanlage bzw. Eigenversor-
gungsanlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung in Betrieb 
nimmt oder nehmen lässt; 

 8.)  § 8 Abs. 3 Satz 1 Wasser aus Eigengewinnungsanlagen bzw. Eigenver-
sorgungsanlagen ohne Verwendung einer geeichten und verplombten 
Wasserzähleranlage in eine öffentliche Abwasseranlage des Verbandes 
einleitet 

 9.)  § 9 Abs. 1 Satz 1 dem Verband die zur Erfüllung seiner Aufgabe der 
Wasserversorgung und zum Vollzug dieser Satzung erforderlichen  

  Auskünfte nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig er-
teilt; 

 10.)  § 9 Abs. 1 Satz 3 Daten, die unmittelbare Auswirkung auf die Entgelt- 
oder Abgabenhöhe haben oder mit Störungen der Wasserversorgung 
im Zusammenhang stehen können, dem Verband nicht, nicht richtig, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig mitteilt; 

 11.)  § 9 Abs. 3 die Ermittlung der erforderlichen Daten durch den GWAZ  
  nicht ermöglicht oder nicht im erforderlichen Umfang unterstützt oder 

nicht duldet, dass der Verband oder seine Bediensteten oder Beauftrag-
ten das Grundstück betreten und befahren, um Prüfungen vorzuneh-
men 

 
(2)  Die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und höchstens eintausend Euro. 

Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht der in Satz 1 genannte Betrag hier-
für nicht aus, so kann er überschritten werden. 
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(3)  Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils gültigen Fassung 
findet Anwendung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 OWiG ist der Verbandsvorsteher des Verbandes. 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
Guben, 02.12.2024 
 
 
 
R. Philipp R. Homeister 
Verbandsvorsteher  Stellvertretender Vorsitzender der  
  Verbandsversammlung 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Liste und Übersichtskarten der Grundstücke im Gebiet der Wasserversorgung-

anlage „saisG“ 
Anlage 2 – Übersichtskarte zur räumlichen Abgrenzung der Wasserversorgungsanlage und 

der Wasserversorgungsanlage „saisG“ 
Anlage 3 – AVBWasserV 
Anlage 4 – Ergänzende Bedingungen zur AVBWasserV 
Anlage 5 – Preisblatt des GWAZ 
Anlage 6 – Technische Bedingungen 
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